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11--1191.3 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des NatiOll11ratc5 X VII. Gcsctzgcbungspcriode 

A N FRA G E 

des Abgeordneten Blünegger 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Vorgänge in der Tiroler Arbeiterkammer 

Sei t Jahren bestehen in der Führungsetage der Tiroler 

Arbei terkammer Mißstände, die auch immer wieder Gegenstand 

der Berichterstattung in den lokalen Massenmedien waren. So 

wurde zuletzt unter anderem bekannt, daß der Präsident der 

Tiroler Arbeiterkammer bei unbequemen Anträgen Vorstands

sitzungen abbricht oder nicht durchführt. 

Um eine rechtliche prüfung einiger der bestehenden Mißstände 
aus der objektiven Sicht der Aufsichtsbehörde anzuregen, 

stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundes

minister für Arbeit und Soziales nachstehende 

A n fra g e 

HaI ten Sie es für dem Arbeiterkammergesetz bzw. der Ge

schaftsordnung der Tiroler Arbeiterkammer entsprechend, wenn 

1) der Präsident der Tiroler Arbeiterkammer eine Vorstands

sitzung ohne entsprechenden Beschluß abbricht, weil er für 

die von ihm angeführte Vorstands fraktion eine Abstimmungs

niederlage fürchtet, 

2) der Präsident der Tiroler Arbeiterkammer eine ordnungs

gemäß anberaumte Vorstandssitzung trotz Anwesenheit aller 

Mitglieder am festgesetzten Ort und zur festgesetzten Zeit 

nicht eröffnet bzw. nach Sitzungsbeginn ohne Beschluß 

sofort abbricht, weil ein seiner politischen Gesinnung 

widersprechender Antrag auf Erweiterung der Tagesordnung 

vorgelegt wird, 
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3) der Präsident der Tiroler Arbeiterkammer ohne Information 

des Vorstandes und ohne beschlußmäßige Genehmigung durch 

den Vorstand einen Geldbetrag in der Höhe von Schilling 

30.000, - - oder mehr aus Kammermitteln verwendet, obwohl 

ein Beschluß vom 22.08.1989 besteht, der die freie 

Verfügung über finanzielle Mittel dem Präsidenten und dem 

Kammeramtsdirektor gemeinsam nur bis zu einem Betrag von 

Schilling 25.000,-- einräumt, 

4) die "Konzepts-, Kanzlei- und Kassengeschäfte sowie die 

Verwal tung der sonstigen Einrichtungen der Arbei ter

kammer" (§ 18 Abs. 1 Arbei terkammergese"tz) im Falle der 

Abwesenhei t bzw. Dienstverhinderung des Kammeramts

direktors der Tiroler Arbeiterkammer nicht vom bezahlten 

Kammeramtsdirektorstell vertreter, sondern von einem 

poli tischen Funktionär, nämlich dem Vizepräsidenten, 

besorgt werden, 

5) der Kammeramtsdirektorstellvertreter der Tiroler Arbeiter

kammer trotz seiner Bezahlung nicht mit Funktionen und 

Aufgabengebieten betraut wird? 
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